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„Eine Wohlstandsgesellschaft bewertet die Erhaltung 
des wirtschaftl ichen Besitzstandes häufig günstiger 
als die Chancen, die ih r aus einer Veränderung 
erwachsen könnten." 

Kurt  H. Biedenkopf* 

„Um so zeitgemäßer möchte daher . . . der Versuch 
für die Wissenschaft erscheinen, m i t fester Hand die 
unzerbrechlichen Grenzlinien des Begriffs  zu ziehen, 
welche, wenn sie sich wahrhaft  als solche erweisen, 
dazu dienen würden, nach rechts wie l inks die Aus-
schreitungen zu beseitigen." 

Ferdinand  Lassalle** 

• Grenzen der Tarif autonomie, Karlsruhe 1964, S. 66 
••Das System der erworbenen Rechte. Eine Versöhnung 

des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie. Erster 
Theil, 2. Aufl. Leipzig 1880, S. 40 f. 





Vorwort 

Die Abgrenzung der Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts 
gegenüber dem Gesetzgeber ist die zentrale verfassungsrechtliche  Frage 
unserer Tage. Hierzu w i l l diese Arbeit einen Beitrag leisten, und zwar 
nicht so sehr auf abstrakter Ebene als vielmehr dadurch, daß ein pro-
blematischer und für die Grenzziehung bedeutsamer Bereich detaill iert 
untersucht wird. „Rückwirkung und Übergangsrecht" bieten sich für 
eine derartige Analyse deshalb besonders an, wei l zum einen die aus 
dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Rückwirkungsverboie  Paradebei-
spiele für verfassungsrechtliches  Richterrecht sind und wei l zum an-
dern im Zeichen sinkender Wachstumsraten und knapperer Ressourcen 
zu erwarten ist, daß die politischen Auseinandersetzungen der Zukunft 
weitgehend das Maß der Antastbarkeit von Besitzständen betreffen 
werden; juristischer Anknüpfungspunkt ist insoweit das gesetzliche 
Übergangsrecht.  Eine Bestandsaufnahme und Klärung des insoweit 
geltenden Verfassungsrechts  ist darüber hinaus auch losgelöst von dem 
bezeichneten verfassungsstrukturellen  Hintergrund erforderlich  und 
wichtig. 

Die vorliegende Arbeit ist meine Habilitationsschrift.  Sie ist in ihrer 
ursprünglichen Fassung im Februar 1979 abgeschlossen und im Som-
mer 1979 von der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg 
angenommen worden. Im Sommer 1980 habe ich sie überarbeitet; dabei 
ist das Schrifttum berücksichtigt worden, das bis zum l . J u l i 1980 er-
schienen ist, sowie die Rechtsprechung, die bis zum gleichen Zeitpunkt 
ergangen ist (d.h. für das Bundesverfassungsgericht:  bis einschließlich 
Bd. 54 der Amtlichen Sammlung). 

Ganz herzlich danke ich Friedrich Müller für die jahrelange Förde-
rung, die ich als Wissenschaftlicher Assistent durch ihn erfahren  habe, 
und für das Vorbi ld als Hochschullehrer, das er mir gegeben hat. 
Einige Hinweise des Zweitgutachters im Habilitationsverfahren,  Pro-
fessor Dr. Reinhard Mußgnug, habe ich gerne aufgegriffen.  Dank 
schulde ich Frau Marianne Walter, Heidelberg, für das Schreiben des 
Typoskripts, meinen Mitarbeitern an der Ruhr-Universität Bochum 
für ihre Hilfe beim Korrekturlesen und beim Erstellen der Register 
sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft  für eine großzügig be-
messene Druckbeihilfe. 

Bochum, den 12. Juni 1981 B.P. 
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0. Einleitung: Impulse — Abgrenzungen — Aufgaben 

Wie schnell darf  der Gesetzgeber neue Ordnungsvorstellungen reali-
sieren? Darf er Gesetze mit Rückwirkung, sofort  oder erst nach und 
nach, mit Hilfe von Übergangsregelungen erlassen? Das ist die zentrale 
Frage dieser Untersuchung. 

Das Problem der Zulässigkeit der Rückwirkung  von Gesetzen  ist 
viel diskutiert worden; doch ist in letzter Zeit mehrfach darauf hin-
gewiesen worden, daß es bisher keineswegs befriedigend gelöst worden 
ist1. Die letzten im Druck erschienenen monographischen Behand-
lungen des Themas stammen aus den Jahren 1963/642. Seither hat das 
Bundesverfassungsgericht  seine Judikatur zur Rückwirkung von Ge-
setzen in breitem Umfang ausgebaut. Das Schrifttum hat sich nur noch 
unter Einzelaspekten des Themas angenommen, dabei aber das Be-
dürfnis nach einer grundsätzlichen Neubesinnung immer wieder er-
kennbar werden lassen3. Die Rechtsfigur der „unechten Rückwirkung" 
ist als „eine zutiefst fragwürdige  juristische Erfindung" des Bundes-
verfassungsgerichts  bezeichnet worden4. Die Kr i t i k gipfelt in der Forde-
rung nach gänzlicher Abkehr vom bisherigen Weg: „Die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts  ist selbst nicht mehr berechenbar und 
vorhersehbar. Sie schafft  das Gegenteil von Rechtssicherheit und wohl 
kaum Gerechtigkeit. Sie sollte aufgegeben werden5." 

Es fragt sich allerdings* was an ihre Stelle treten soll. Die Antwort 
ist zumeist die, es müsse umfassend abgewogen werden zwischen den 
legitimen öffentlichen  Interessen an der gesetzlichen Neuregelung einer-
seits und dem Schutz des Bürgers, der auf das bisherige Recht ver-
traut hat, andererseits. In Anbetracht der Tatsache, daß Rückwirkung 

1 Vgl. Kloepfer,  Der Staat 1974, S.458: Frage gehört „zu den meist er-
örterten, wenn auch noch keineswegs ausdiskutierten Themen des Verfas-
sungsrechts"; Rittstieg,  Eigentum als Verfassungsproblem,  S. 206: ein „Thema, 
das auch heute noch nicht abgeschlossen ist" ; Zuck,  Gutachten der ISUV zum 
1. EheRG, S. 60. 

2 Kisker,  Die Rückwirkung von Gesetzen; Klein/Barbey,  Bundesverfas-
sungsgericht und Rückwirkung von Gesetzen. 

3 Vgl. Hoffmann-Riem,  DStR 1971, S.4; Selmer,  Steuer-Kongreß-Report 
1974, S. 85. 

4 W.  Schmidt,  JuS 1973, S. 535. 
5 Stern,  Staatsrecht I , S. 654; vgl. auch Kloepfer,  Vorw i rkung von Ge-

setzen, S. 110: „prinzipiel le Neuorientierung des herrschenden Rückwirkungs-
verständnisses". 

2* 
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und Sofortgeltung vielfach ineinander verschlungen sind, erstreckt sich 
der Abwägungsprozeß, der zur Nichtigkeit einer gesetzlichen Regelung 
führen kann, auch auf Fallgestaltungen des sofortigen Inkrafttretens. 
Auf diese Weise entsteht ein verfassungsrechtliches  Verbot des sofor-
tigen Inkrafttretens  und ein verfassungsrechtlicher  Anspruch auf Über-
gangsregelungen.  Die Forderungen nach schonendem Ausgleich, nach 
Übergangsgerechtigkeit und nach weicher Überleitung werden viel-
fach als verfassungsrechtliche  Gebote bezeichnet, aber nicht immer auf 
bestimmte Verfassungsrechtsnormen  zurückgeführt.  Vielmehr dienen 
Grundsätze, wie insbesondere das Vertrauensschutzprinzip, dazu, die 
Beschränkungen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums zu recht-
fertigen. Als Funktion des Grundsatzes des Vertrauensschutzes w i rd 
ausdrücklich angegeben, den verfassungsrechtlichen  Schutz der Bürger 
über die Grundrechte hinaus auf „vorgelagerte Bezirke", auf „Zwischen-
bereiche" etc. zu erstrecken6. 

Ein solches Vorgehen ist nicht unproblematisch. Nach dem Recht 
des Grundgesetzes sind dem Gesetzgeber bei der politischen Gestal-
tung Schranken gesetzt durch die Verfassung — aber auch nur  durch 
die Verfassung. Normative Aussagen treffen  in erster Linie die spe-
ziell einschlägigen Verfassungsnormen.  Soweit darüber hinaus ver-
fassungsrechtlichen Generalklauseln, Blankettnormen oder Staatsform-
und Staatszielbestimmungen Schranken für die Gesetzgebung entnom-
men werden sollen, muß dies in rechtswissenschaftlicher,  d.h. vor 
allem methodischer A r t und Weise geschehen, wenn nicht die politische 
Dezision des dazu berufenen Gesetzgebers durch die politische Dezision 
des dazu nicht berufenen Bundesverfassungsgerichts  ersetzt werden 
soll. Damit ist die Möglichkeit und Legit imität von Richterrecht, Rechts-
fortbi ldung und Rechtsschöpfung (auch durch das Bundesverfassungs-
gericht) nicht in Abrede gestellt, wohl aber in bestimmte Grenzen ver-
wiesen. Den Möglichkeiten und Grenzen der Ableitung von Verfassungs-
rechtssätzen aus „vagen" Grundgesetznormen muß daher näher nach-
gegangen werden. Die vorliegende Arbei t versteht sich insoweit auch 
als Beitrag zu der aktuellen Debatte um das Verhältnis  zwischen  dem 
Parlament  und dem Bundesverfassungsgericht.  Mi t der Beschrei-
bung dieses Verhältnisses sind Grundfragen  der Verfassungsstruktur 
des Grundgesetzes berührt: Gewaltenteilung, Gesetzesbindung, Demo-
kratieprinzip. 

Die Vergewisserung über die methodischen  Grundlagen  verfas-
sungsrechtlicher Maßstäblichkeit ist nicht Selbstzweck; sie dient dazu, 
diejenigen Rückwirkungsverbote und Bestandsgarantien bezeichnen 
zu können, die geltendes Verfassungsrecht  sind. I n dem Umfang, in 

β Vgl. etwa Degenhart,  Systemgerechtigkeit und Selbstbindung des Ge-
setzgebers als Verfassungspostulat,  S. 80; Schenke,  AöR 1976, S. 356. 
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dem danach dem Gesetzgeber Grenzen gesetzt sind, darf  er entweder 
keine vergangenen Rechtsverhältnisse neu bzw. anders oder doch 
gegenwärtige Rechtsverhältnisse nicht in einer bestimmten Weise ver-
gangenheitsbezogen regeln. Daraus kann sich je nach Sachverhalt und 
Regelungsmodalitäten auch eine verfassungsrechtliche  Notwendigkeit 
zu Übergangsregelungen ergeben. Entscheidend ist, ob diese Rechtsfolge 
einer bestimmten Verfassungsnorm mittels rechtswissenschaftlicher 
Methoden zugeordnet werden kann. 

Mi t der Bezeichnung „intertemporales Recht" sind ganz allgemein 
die Fragen der zeitlichen Geltung von Rechtsnormen angesprochen. 
Probleme tauchen regelmäßig dann auf, wenn es um die Abgrenzung 
des zeitlichen  Geltungsbereiches  neuer gegenüber alten Rechtsnormen 
geht7. Positiv-rechtlich institutionalisierte Zeitpunkte sind die Ver-
kündung und das Inkrafttreten.  Normalerweise t r i t t ein Gesetz nach der 
Verkündung in Kraft ;  fehlt bei Bundesgesetzen eine ausdrückliche 
entsprechende Bestimmung, t r i t t es mit dem vierzehnten Tage nach Ab-
lauf des Tages in Kraft,  an dem das Bundesgesetzblatt ausgegeben 
worden ist (Art. 82 Abs. 2 GG). Ein Gesetz kann aber auch einen Zeit-
punkt des Inkrafttretens  bestimmen, der vor seiner Verkündung liegt. 
Darüber hinaus kann neues Recht in vielfältiger Weise über eine solche 
zeitpunktmäßige Fixierung hinaus das alte Recht beeinflussen. Voraus-
Festlegungen zu den Begriffen  „Geltung", „Verbindlichkeit", „Wir -
kung", „Wirksamkeit" etc.8 erscheinen mir wenig sinnvoll. Mi t dem 
Begriff  „Rückwirkung" allein hat man schon — wie des näheren ge-
zeigt werden w i rd — seine liebe Not. Nicht begriffliche  Vorgaben 
helfen weiter, sondern konkrete Problembeschreibungen in Anlehnung 
an das positive Recht; insoweit können aber zum einen die klar de-
finierten Zeitpunkte der Verkündung und des Inkrafttretens  voraus-
gesetzt werden, und zum andern ist das Weitere nicht mehr Sache 
dieser Einleitung. 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die intertemporale 
Gesetzgebung.  Damit sind insbesondere die Probleme der Rückwir-
kung und des Übergangsrechts bei der Änderung der Rechtsprechung9 

und der Verwaltungspraxis 10 ausgeklammert. In einem weiteren Sinn 

7 Vgl. EnecceruslNipperdey,  Al lgemeiner Tei l des Bürgerlichen Rechts, 
S. 352; Kisker,  Die Rückwirkung von Gesetzen, S. 1; Kloepfer,  Vorwi rkung 
von Gesetzen, S. 4 f. 

8 Vgl. dazu etwa Kloepfer,  Vorw i rkung von Gesetzen, S. 2 ff.;  aus der 
älteren Li teratur z. B. Zitelmann,  Fg. Bergbohm, S. 220 ff.,  230 ff. 

9 Vgl. dazu zuletzt Rüberg,  Vertrauensschutz gegenüber rückwirkender 
Rechtsprechungsänderung, passim, und Burmeister,  Vertrauensschutz i m Pro-
zeßrecht, S. 25 ff. 

1 0 Vgl. etwa Götz,  BVerfG und GG I I , S. 446 ff.;  Selmer,  Steuer-Kongreß-
Report 1974, S. 107 ff. 


